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Tagesordnungspunkt:

Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Verwaltungsrat der Rheinischen 
Versorgungskassen (RVK) für die verbleibende Zeit der Wahlperiode bis zum 12. März 
2016

Beschlussvorschlag:

Für die verbleibende Amtszeit bis zum 12. März 2016 wird Herr Bürgermeister Wolfgang 
Henseler, Stadt Bornheim, zum stellvertretenden Mitglied in den Verwaltungsrat der 
Rheinischen Versorgungskassen (RVK) gewählt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k



Zusammenfassung:

Aufgrund des Ausscheidens eines stellvertretenden Mitglieds aus dem Verwaltungsrat der 
Rheinischen Versorgungskassen (RVK) muss gemäß § 4 Absatz 4 Satz 2 der Satzung der 
Rheinischen Versorgungskassen für den Rest der Amtszeit ein neues Mi tglied gewählt 
werden.



Begründung der Vorlage Nr. 14/201:

Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Verwaltungsrat der 
Rheinischen Versorgungskassen (RVK) für die verbleibende Zeit der 
Wahlperiode bis zum 12. März 2016

Mit dem Ausscheiden von Herrn Bürgermeister Norbert Ballhaus, Stadt Moers, aus seinem 
Amt, endet zugleich auch die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Rheinischen 
Versorgungskassen (RVK), § 4 Absatz  4 Satz 1 der Satzung.

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen ist für den Rest 
der Amtszeit  ein neues Mitglied zu wählen. 

Als Wahlvorschlag ist Herr Bürgermeister Wolfgang Henseler, Stadt Bornheim, von der nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 4 Buchstabe a der Satzung der RVK vorschlagsberechtigten Instit ution 
abgegeben worden (siehe Anlage). 

L U B E K
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